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S. 41 .

Bu jeder Siung fann der Verrechner beigezogen werden . Derſelbe Hat dabei nur eine

berathende Stimme .

Vierter Abſchnitt .

Allgemeine Vorſchriften in Beziehung auf die Verwaltung des Kirchen⸗ und kirchlichen
Stiftungsvermögens .

A. Von Erhaltung des Grundſtocks .

F. 18 .

Die Stiftungskommiſſionen haben das ihrer Obſorge anvertraute Vermögen mit Gewiſſen⸗

haftigkeit , Genauigkeit und weiſer Sparſamkeit nach den ſtiftungsgemäßen
Beſtimmungen zu verwalten . Sie müſſen es als ihre erſte Pflicht anſehen , das Kirchen⸗

und kirchliche Stiſtungsvermögen zu erhalten , ſo weit thunlich zu vermehren und vor

Verluſt oder Schaden möglichſt zu bewahren .

§. 149.

Die Stiftungskommiſſion hat dafür zu ſorgen , daß die heimbezahlt werdenden Kapitalien ,

ſowie die nicht zu laufenden Ausgaben nothwendigen Kaſſevorräthe ohne Zögerung wieder

ausgeliehen und zinstragend gemacht , auch daß ausſtehende Forderungen nach deren Verfall⸗

zeit durch den Rechner gehörig betrieben werden .

Der Kommiſſion liegt auch ob, den Rechner in der Ausſtandsbetreibung ſo weit nöthig zu

unterſtützen .
© 20 .

Die Einnahmen aus veräußerten Grundſtockstheilen d. h. aus Liegenſchaften und

Gebäuden , ſowie der Erlös von ausgeſtockten Waldungen und von außerordent⸗
lichen Holzhieben , ferner die Ablöſungskapitalien für Gerechtſame ( Zehnt⸗

rechte , Gülten , Lehen , Bodenzinſe u. dgl . ) auch neue Stiftungen müſſen zum

Grundſtock geſchlagen und daher entweder zu Kapital angelegt oder zu neuen

Erwerbungen für den Grundſtock verwendet werden .

B. Vom Verfahren beim Ausleihen und Einziehen der kirchlichen Stiftungskapitalien .

y2 :

Stiftungsgelder ſollen in der Regel nur im Inlande und nur auf erſtes liegen⸗

ſchaftliches Unterpfand , in keinem Falle aber auf Handſchrift ausgeliehen werden .
Bei Darleihen auf Grundſtücke muß das Kapital doppelt mit dem gewährgerichtlichen UAn-

ſchlage , bei Gebäuden aber dreifach mit dem Anſchlage gedeckt erſcheinen , ſo zwar daß , wenn

bei Gebäuden der gerichtliche und der Brandverſicherungsanſchlag ungleich groß ſind ,

nur ein Kapital bis zum Drittel des geringeren Anſchlags darauf hin gegeben werden darf .
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| Zu jeder Abweichung von dieſer Vorſchrift iſt die Genehmigung des Katholiſchen
Oberſtiftungsrathes erforderlich .

§. 22 .

Bevor ein Darleihen zugeſichert wird , hat die Stiftungskommiſſion den Verlagſchein d. h.
das gewährgerichtliche Verzeichniß und den Werthanſchlag der als Unterpfand zu beſtellenden
Grundſtücke und Gebäulichkeiten genau zu prüfen , und ehe die Auszahlu ng eines Rapi -

p tals erfolgt , hat eine ſorgfältige Prüfung der Schuld - und Pfandurkunde durch
die Kommiſſion zu geſchehen .

§. 23 .

In jeder Schuld - und Pfandurkunde muß die Heimzahlungsbedingung , ſog . Morti⸗

fikations⸗Klauſel enthalten ſein , wornach ſich der Schuldner bei Vermeidung nochmaliger
Zahlung verbindlich macht , das ganze Kapital nur gegen Rückempfang der

Originalpfandurkunde oder gegen einen von dem Katholiſchen Oberſtiftungs⸗
rathe ausgeſtellten Tilgungs - oder Amortiſationsſchein abzutragen , Theilzahlungen aber bei

Vermeidung der gleichen Nachtheile nur gegen ſchriftliche Ermächtigung der

Stiftungskommiſſion zu leiſten .
Cu

Kirchliche Fondsgelder können mit Genehmigung des Katholiſchen Oberſtiftungsrathes auch in

badiſchen Staatsobligationen angelegt werden .

Jede Obligation iſt aber auf den Namen des betreffenden Fondes mit dem Beiſatze einſchreiben
zu laſſen , daß eine Aufhebung der Inſcription oder Umſchreibung nur mit Er⸗

mächtigung der Stiftungskommiſſion zuläſſig iſt . Auf dem Hinterlegungsſchein ( §. 27)
ift von der Stiftungskommiſſion zu beurkunden , daß die Einſchreibung in dieſer Weiſe ge⸗
ſchehen ſei .

Vergl . Form . I . und §. 7 und 12 der Finanzminiſterialverordnung vom 2. Januar 1863 .

Centralverordnungsblatt S . 2/3 . -

§. 25 .

Zu einer ausnahmsweiſen Kapitalanlage auf Pfandobjecte in angrenzenden

| deutſchen Bundesſtaaten , wo ſolches Darleihen unter den obwaltenden Verhältniſſen im

Intereſſe eines Fondes räthlich oder wünſchenswerth erſcheint , muß vor der Zuſage die Ge⸗

l nehmigung des Katholiſchen Oberſtiftungsrathes erwirkt werden .
|
|

§. 26 .

Vorübergehend , d. h. bis ſich eine Gelegenheit zur regelmäßigen ( F. 21 ) Kapital⸗
anlage ergibt , können Fondsgelder bei einer unter Staatsaufſicht ſtehenden Spar⸗
kaſſe oder bei der badiſchen allgemeinen Verſorgungsanſtalt gegen Ver⸗

zinſung hinterlegt werden , wozu die Stiftungskommiſſion keine höhere Ermächti —
gung im einzelnen Falle einzuholen hat .

S227 :

Wird eine Darleihensurkunde von der Stiftungskommiſſion vollkom⸗

| men richtig und in allen Punkten vollſtändig befunden , ſo wird die Urkunde in der
| 3|
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Stiftungs⸗ ( Depoſiten⸗ ) Kiſte hinterlegt . Gleichzeitig iſt dem Rechner hierüber ein Hin -
terlegungs⸗ ( Depoſiten⸗ ) Schein auszuſtellen , welcher als Beilage der betreffenden
Rechnung angeſchloſſen werden muß .

§. 28 .

Angekaufte Staatsobligationen ſammt den dazu gehörigen noch nicht ver⸗

fallenen Zinstheilſcheinen ( Coupons ) und Zinsleiſten ( Talons ) ſind ebenfalls in der

Hinterlegungskiſte aufzubewahren .
Auch andere wichtige Urkunden oder Werthgegenſtände eignen ſich zur Auf —

bewahrung in der Stiftungskiſte . ,

S. 29 .

Die Stiftungskiſte , welche bei gehöriger Sicherheit entweder im Pfarrhauſe oder

in dem etwa vorhandenen beſondern Sitzungslokale aufzubewahren iſt , muß unter

doppeltem Verſchluß gehalten werden . Den einen Schlüſſel hiezu Hat der Pfarrer , den an -

dern aber das erſte weltliche Stiftungskommiſſionsmitglied ſtets in Verwahrung zu nehmen .
Der Inhalt der Kiſte iſt jährlich einmal durch die Stiftungskommiſſion

zu unterſuchen . Ueber den Befund iſt eine Beurkundung zur Rechnung zu

bringen .

C. Verpachtung von Grundſtücken , Vermiethung von Gebäulichkeiten , Verkauf von Naturalien

und abgängigen Fahrniſſen .

§. 30

Die Stiftungskommiſſion hat darüber zu wachen , daß die für einen Fond nicht im Selbſtbau

befindlichen Grundſtücke und die nicht unmittelbar zu kirchlichen Zwecken beſtimmten Gebäulich —

keiten rechtzeitig verpachtet oder vermiethet werden .

Derartige Verpachtungen oder Miethen , welche in der Regel durch öffentliche Verſteigerung

zu geſchehen haben und die durch ein Mitglied der Stiftungskommiſſion in Gemeinſchaft mit dem

Rechner vorzunehmen ſind , ſollen unter gewöhnlichen Verhältniſſen nicht über 9 Jahre dauern .

Wird der in letzter Pachtperiode erzielte oder ein höherer Beſtand - be⸗

ziehungsweiſe Miethzins geboten , ſo genehmigt die Stiftungskommiſſion den

neuen Pacht - beziehungsweiſe Miethvertrag , andernfalls aber iſt hier⸗

wegen Vorlage an den Katholiſchen Oberſtiftungsrath zu machen .

Erſtmalige Verpachtungen d. h. von Grundſtücken , welche für den betreffenden Fond
bisher nicht verpachtet waren , genehmigt die Stiftungskommiſſion , wenn das

bei der Verſteigerung erfolgte höchſte Gebot oder bei mehreren Looſen , wenn die Summe der

höchſten Gebote dem abgeſchätzten Pachtwerthe ( der Taxation ) mindeſtens gleich⸗
kommt . Bei ungünſtigeren Ergebniſſen iſt das Pachtprotokoll mit begründetem
Antrage dem Katholiſchen Oberſtiftungsrathe zur Genehmigung vorzulegen .

Ebenſo iſt es bei der erſtmaligen Vermiethung von Häuſern und Gebäulichkeiten zu halten .

©
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§. 31 . |

i Auch die zum Verkauf beſtimmten Naturalien , wie Früchte , Wein und Forſt⸗

S erzeugniſſe ſollen in der Regel durch öffentliche Verſteigerung veräußert werden .

Die Stiftungskommiſſion genehmigt derartige Verkäufe und zwar , wenn das

erfolgte höchſte Gebot nicht weiter als um ein Zehntheil :
o a . bei Früchten unter dem einſchlägigen Marktpreiſe ,

y b. bei Wein unter dem Anſchlage von Sachverſtändigen ,
c. bei Holz unter der Taxation der Bezirksforſtei

ſteht .

Zu Veräußerungen mit ungünſtigerem Erlös iſt die Genehmigung des Katholiſchen Ober —

1 ſtiftungsrathes erforderlich .
5- 32 .

Beim loos⸗ oder abtheilungsweiſen Verkauf der in §. 31 erwähnten Gegenſtände iſt die

Stiftungskommiſſion zur Genehmigung zuſtändig , wenn die Summe der ſämmtlichen höchſten
Gebote wenigſtens bis auf ein Zehntheil dem MWarktpreiſe , beziehungsweiſe dem Geſammtbetrag

der Anſchläge gleichkömmt .
§. 33 .

| Abgängige Geräthſchaften im Werthe nach Maaßgabe des Inventars bis zum Betrag von

30 fl . können nach dem Ermeſſen der Stiftungskommiſſion zum Nutzen des betreffenden Fondes

$ im Wege der Verſteigerung oder , wenn dieſe der Koſten halber nicht angemeſſen erſcheint , aus freier

Hand verkauft werden .

Zur Veräußerung werthvollerer Geräthſchaften iſt die Ermächtigung des Ka —

tholiſchen Oberſtiftungsrathes erforderlich , der ſeinerſeits hiezu wenn es ſich um geweihte oder um |

ſolche Gegenſtände handelt , welche einen antiken oder einen Werth von über 500 fl. Haben , die |

Genehmigung des Erzbiſchöflichen Ordinariates einzuholen hat .

Fünfter Abſchnitt .

Von den Voranſchlägen .

§. 34 . |

Für die Katholiſchen Ortsſtiftungen werden von den Stiftungskommiſſionen Voranſchläge

für die von dem Katholiſchen Oberſtiftungsrathe zu beſtimmende Rech⸗ |
nungsperiode aufgeſtellt . |

Der Katholiſche Oberſtiftungsrath iſt ermächtigt , da , wo er nach Lage |

der Fondsverhältniſſe ſes für angemeſſen erachtet , von Aufſtellung der

Voranſchläge Umgang nehmen zu laſſen .

& 35 .

Die Stiftungskommiſſion hat unter Zuziehung des Rechners den Voranſchlag zu fertigen .

Die regelmäßige Zeit zur Fertigung des Voranſchlags iſt der Anfang

des dritten Monats vor Beginn der Rechnungsperiode .
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